Checkliste zum Bericht des Verantwortlichen Aktuars : Hinweise und Empfehlungen zur Gestaltung


11. Mai 2007
	Vorbemerkungen:
· Die vorliegende Version ist ein Entwurf. Vorschläge sind erwünscht. Senden Sie diese an info@actuaries.ch
· Die zentralen Teile eines Aktuarberichtes sind jene nach Gesetz und Verordnungen: Solvabilität und Gebundenes Vermögen (VAG 24.1a; Abschnitt II), Sachgemässe Rechnungsgrundlagen (VAG 24.1b; Abschnitt VI), Ausreichende technische Rückstellungen (VAG 24.1c; Abschnitt III), Mögliche künftige Gefährdungen der finanziellen Lage (AVO-BPV 3.1). Diese Teile sind in erster Linie zu beschreiben. Der Aktuar lässt unbedeutende oder nicht zutreffende Inhalte weg; er wählt einen eigenen Aufbau und Inhalt, wenn die Besonderheiten des Versicherers dies erfordern.
· Anpassungen an die Lebensversicherungen werden noch vorbereitet und später eingefügt.

· Der Aktuar berücksichtigt bei seinen Beschreibungen die Zusammensetzung und die Kenntnisse der Geschäftsleitung.
· Die Anordnung der unten stehenden Inhalte folgt der Gliederung wie sie die „Richtlinie zum Aktuarbericht für die Nichtlebens-Versicherung“ der SAV zeigt. Der Abschnitt über die versicherungstechnischen Rückstellungen folgt weitgehend der „Richtlinie für die Schadenrückstellungen der Nichtleben-Versicherung“ der SAV. Aspekte, die in den genannten Richtlinien nicht behandelt werden sind im Abschnitt VIII aufgeführt. 



Aktuarbericht Nichtleben: Hinweise und Empfehlungen zur Gestaltung
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	Aufbau und Inhalte
	Grundlagen
	Wer füllt was aus?
	Bemerkungen / Kommentare / Interpretationen

	
	
	L

S

R

L-Ni

S-Ni

KK

C

C+


	

	(a)
	(b)
	(c)
	(d)



	I Allgemeines
	
	
	√
	
	√
	√
	√
	√
	√
	

	Gesetzliche und andere Grundlagen
	SAV AB-NL 3.1; VAG 24.3; AVO-BPV 2.2, 2.3, 3.
	
	
	
	
	
	
	
	
	Im Anhang

	Zusammenfassung / Erkenntnisse / Beurteilungen
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Die zentralen Erkenntnisse und Beurteilungen werden hier zusammengefasst dargestellt. Sie erscheinen komprimiert, aber dennoch so ausführlich, dass alle wesentlichen Aspekte zur finanziellen Sicherheit behandelt sind.

	Nicht behandelte Aspekte
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Begründung

	Häufigkeit des Berichtes
	VAG 24.3; AVO-BPV 2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	Periodisch, mindestens jährlich. Termine mit Geschäftsleitung absprechen .Bei Unzulänglichkeiten (welche eine finanzielle Bedrohung darstellen): Unverzüglich informieren; Massnahmen vorschlagen.

	Empfänger
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Geschäftsleitung; Verteiler absprechen

	Herkunft der Informationen
	SAV S 3.
	
	
	
	
	
	
	
	
	Aufzählung der Personen, Abteilungen

	Veränderung gegenüber letztem Bericht
	AVO-BPV 2.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	Dieser und nachstehende Titel können, je nach Bedarf, in allen weiteren Abschnitten II bis VIII auch wieder verwendet werden.

	Übersicht zu den versicherten Beständen; Kennzahlen
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktueller Stand und mögliche Entwicklungen
	AVO-BPV 3.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gefährdungen
	AVO-BPV 3.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Parameter und Modelle
	AVO-BPV 3.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Empfindlichkeit der Resultate
	AVO-BPV 3.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dokumentation
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Wo sind die Unterlagen, Dateien des VA abgelegt? Wer hat Zugriff?

	Name und Unterschrift des VA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kontaktangaben (Adresse, Tel etc.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Datum der Analysen / Informationen
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Empfehlungen
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kommentar zu früheren Empfehlungen
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Durchgeführt, nicht durchgeführt, erledigt, nicht mehr relevant

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II Solvabilität und Gebundenes Vermögen
	SAV AB-NL 3.2; VAG 24.1a
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Solvenz I
	
	
	√
	√
	
	
	√
	√
	√
	Nach dem Verzeichnis der Formblätter BPV nicht erforderlich für S-Ni 

	Solvabilitätsspanne
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bedeckung / Über- bzw. Unterdeckung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vergleich von GAAP (IFRS etc.) mit handelsrechtlichem Abschluss
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	z. Bsp. wie verändern Schwankungsrückstellungen das finanzielle Bild

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SST
	
	
	√
	√
	
	
	
	
	√
	Für R erforderlich wegen internem Modell. Für C+ erforderlich nach BPV-Richtlinie 17/2006. Nach White Paper SST nicht erforderlich für S-Ni. Nach Art 2 AVO nicht erforderlich für C. 

	RTK- / ZK-Änderungen
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gebundenes Vermögen
	
	
	√
	
	
	√
	√
	√
	√
	Nach Art 35 VAG nicht erforderlich für R.

	Brutto-Sollbetrag
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	AVO Art 68 a. bis f. separat darstellen

	Einhaltung der Anlagerichtlinien
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zusammenstellung von gebundenem und freiem Vermögen
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Darstellung aus Sicht: Solvenz I und SST

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III Versicherungstechnische Rückstellungen
	SAV AB-NL 3.3; VAG 24.1c
	
	√
	√
	
	√
	√
	√
	√
	

	Zusammensetzung, Bildung und Auflösung
	AVO 54
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Arten versich.technischer Rückstellungen
	AVO 69 a. – g.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bedarfsschaden-rückstellungen
	SAV NL 2.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bedarfsrückstellungen für Schadenbearbeitungskosten
	SAV NL 2.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Diskontierung
	SAV NL 2.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Abwicklungsrisiko
	SAV NL 2.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dokumentation
	SAV NL 2.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Änderungen im Schadenablauf
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Vorhersehbares; neue Schadenarten; andere Erfassung (Meldung; Schätzung) etc.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV Versicherungstechnische Ergebnisse
	SAV AB-NL 3.4; AVO-BPV 3.2
	
	√
	√
	
	√
	√
	√
	√
	

	Wichtigste Ergebnis-Anteile zeigen; wichtigste Produkte oder Produkte-Gruppen; vor und nach Rückversicherung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Darstellung mit den mindestens den Komponenten: Verdiente Prämie; Schadenaufwand für das Berichtsjahr, Schadenaufwand für Vorjahre (Abwicklungsergebnis); Kosten

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V Rückversicherung
	SAV AB-NL 3.5; SAV NL 4
	
	√
	√
	
	√
	√
	√
	√
	

	Rückversicherungs- bzw. Selbstbehalts-Polititk
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Trennung von direktem und indirektem Geschäft

	Rückversicherungs-Programm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bonität der Rückversicherer
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mitversicherung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Offene und verdeckte Mitversicherungen trennen

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VI Rechnungsgrundlagen und Daten
	SAV AB-NL 3.6; VAG 24.1b
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rechungsgrundlagen
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Biometrische Grundlagen; Häufigkeiten, Zahlungs- und Aufwand-Durchschnitte; Verteilungen, Momente

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Daten 
	SAV NL 3.1 – 3.3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Statistiken
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Teilnahme an Gemeinschafts-Statistiken; vorhandene Hausstatistiken; Sonderauswertungen für besondere Zwecke

	Interne und externe Datenverwaltung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Welcher Art sind die Abkommen zu ausgelagerten Datenverwaltungen?

	Fehlende Daten
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VII Weitere Aspekte
	
	
	√
	
	
	
	√
	√
	√
	

	Geschäftsplan
	AVO BPV 2.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	Änderungen seit letztem Bericht

	Organisation
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Übersicht. Insbesondere zeigen, was mit eigenem Personal durchgeführt wird und was ausgelagert wurde. 

	Aktivseite der Bilanz
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Struktur; stille Reserven nach OR, IFRS etc.

	Nicht-aktuarielle Verpflichtungen
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Begründung

	Kreditrisiko
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tarifierung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Operationelle Risiken
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Querverbindungen zum Risikomanagement
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pendenzen aus dem Vorjahr und dem Geschäftsjahr
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VIII Anhänge
	
	
	√
	√
	
	√
	√
	√
	√
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(a) Fragen und Vorschläge erwünscht
(b) VAG = Versicherungsaufsichtsgesetz, AVO = Aufsichtsverordnung, AVO-BPV = Aufsichtsverordnung des BPV; SAV AB-NL = Richtlinie zum Aktuarbericht für die Nichtleben-Versicherung; SAV NL = Richtlinie für die Schadenrückstellungen in der Nichtleben-Versicherung; SAV S: Standesregeln für Aktuare SAV; RTK = risikotragendes Kapital; ZK = Zielkapital
(c) L = Lebensversicherer, ohne Niederlassungen ausländischer Lebensversicherer ; S = Schadenversicherer, ohne Niederlassungen ausländischer Schadenversicherer und ohne Krankenkassen; R = Rückversicherer (ohne Niederlassungen ausl. Rückversicherer, die nicht der schweiz. Versicherungsaufsicht unterstehen); Ni = Niederlassungen ausländischer Versicherer mit der Bewilligung zum Betrieb des Lebens- bzw. des Schaden-Geschäfts; KK = Alle Krankenkassen für ihr Kranken-Zusatzgeschäft; C = Rückversicherungscaptive mit ausschliesslichem Geschäft der Besitzer, C+ = Rückversicherungscaptive mit zusätzlichem Direkt- und / oder Indirekt-Geschäft
(d) Fragen und Vorschläge erwünscht
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